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Organ: SICHERHEITSRAT

Thema: MCR-1-PROBLEMATIK

DER SICHERHEITSRAT,

in tiefer Sorge über die Ausbreitung von Bakterien, die Gene tragen, welche Omniresistenzen auslösen,
sodass die durch sie bedingten Infektionen durch kein bekanntes Antibiotikum mehr zu bekämpfen
sind,

feststellend, dass diese Form mobiler Resistenzgene zuvor noch niemals gegeben war,

alarmiert, dass dadurch die post-antibiotische Ära anbricht, 

unter  Berücksichtigung der  Tatsache,  dass  die  Entdeckung  der  Antibiotika  zu  Recht  als  eine  der
bedeutsamsten Entwicklungen der Medizin gilt,

mit  tiefer  Sorge  zur  Kenntnis  nehmend,  dass  Antibiotika  in  der  Human-,  vor  allem  aber  in  der
Tiermedizin und der Nutztierhaltung unbedacht im großen Stil eingesetzt werden,

erklärend, dass die Etablierung dieser Bakterien erst durch Selektionsdruck stattfindet, welcher durch
die Verwendung der entsprechenden Bakterien gegeben ist,

1. appelliert im Sinne der  Weltbevölkerung  an alle  Staaten,  die  Verwendung insbesondere  der
Antibiotika  „Colistin“,  „Carbapenem“  sowie  anderer  Wirkstoffe  der  Polymyxingruppe  in  der
Tiermast zu verbieten;

2. legt dringend nahe, auch in der Humanmedizin verantwortungsbewusst und vorsichtig mit der
Verwendung  von  Antibiosen  zu  verfahren  und  die  oben  genannten  Medikamente  nur  im
äußersten Notfall nach Abwägung aller Alternativen zu verwenden;

3. fordert die Staaten  auf, alle Fälle, in denen besagter resistenter Keim nachgewiesen wird, der
WHO zu melden, damit die Ausbreitung überwacht und Risiken für die Bevölkerung effektiv
bewertet werden können;

4. beauftragt die  WHO,  dem  Sicherheitsrat  jedes  Quartal  einen  Bericht  über  die  globale
Entwicklung  der  mcr-1-Problematik  vorzulegen  und  in  Fällen  von  besonderer  Schwere  dem
Generalsekretär darüber zu unterrichten;
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5. verlangt, dass im Falle eines Verdachts umgehend Quarantänemaßnahmen für gefährdete und
infizierte  Personen  eingeleitet  werden,  welche  bis  zum negativen  Nachweis  aufrechterhalten
werden müssen;

6. kommt darin überein, die betroffenen Staaten in finanzieller Hinsicht und durch Fachpersonal
bei  der  Bekämpfung  der  mcr-1-Problematikzu  unterstützen,  und  bittet alle  Staaten
nachdrücklich, sich mit Hilfsleistungen zu beteiligen;

7. unterstützt die  forschenden  Institutionen  in  der  Entwicklung  von  neuen  Wirkstoffen  gegen
multiresistente Keime und Erreger;

8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.
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